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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens 

1.1. Produktidentifikator 

Produktform : Gemisch 

Handelsname : Ecover Essential Universal Waschpulver Lavender  

UFI : CPR1-VHJS-1G16-V3MJ 

Produktcode : 16141464 

Produktart : Detergens 

Produktgruppe : Handelsprodukt 

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird 

Relevante identifizierte Verwendungen 

Für die Allgemeinheit bestimmt 

Hauptverwendungskategorie : Verwendung durch Verbraucher 

Verwendung des Stoffs/des Gemischs : Wäscherei 

Funktions- oder Verwendungskategorie : Reinigungs-/Waschmittel und Additive 

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt 

1.4. Notrufnummer 

Land/Region Organisation/Firma Anschrift Notrufnummer Anmerkung 

Schweiz Tox Info Suisse Freiestrasse 16 

8032 Zürich  

145 

+41 44 251 51 51 

(aus dem Ausland: 

+41 44 251 51 51) 

Auskunft: +41 44 251 

66 66 

ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren 

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs 

Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP] 

Oxidierende Feststoffe nicht klassifiziert    

Verätzung/Reizung der Haut, Kategorie 2 H315   

Schwere Augenschädigung/Augenreizung, Kategorie 1 H318   

Wortlaut der H- und EUH-Sätze: siehe Abschnitt 16 

Schädliche physikalisch-chemische, gesundheitliche und Umwelt-Wirkungen 

Verursacht Hautreizungen. Verursacht schwere Augenschäden. 

Lieferant 

ECOVER CO-ORDINATION CENTER 

Industrieweg 3 

2390 Malle 

Belgium 

T customer careline (GB) 0800 260 66 88 (ROI) 180 094 4873 (BE) 

080029356 (NL) 0800 024 9940 (FR) 0800949688 (DE) 08000000086 

(CH) 0800 836 772 (ES) 800906047 (PT) 800780076 (IT) 800973027 

(DA) 80 717 173 (SE) 0200 123 746 (FI) 0800413823 (NO) 800 62 506 

sds@peopleagainstdirty.com 

Importeur 

Held AG 

BERNSTRASSE 55 

8952 SCHLIEREN 

Switzerland 

T 0800 836 772  

sauber@held-clean.ch, held-clean.ch 
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2.2. Kennzeichnungselemente 

Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP] 

Gefahrenpiktogramme (CLP) : 

 

     

  GHS05      

Signalwort (CLP) : Gefahr 

Enthält : Schwefelsäure, Mono-C12-18-alkylester, Natriumsalze; Alkohol (C12-14) ethoxiliert; 

Dinatriumcarbonat, Verbindung mit Hydrogenperoxid(2:3);  Alcohols, C12-14 (even 

numbered), ethoxylated (7EO) 

Gefahrenhinweise (CLP) : H315 - Verursacht Hautreizungen. 

H318 - Verursacht schwere Augenschäden. 

Sicherheitshinweise (CLP) : P101 - Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. 

P102 - Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. 

P280 - Augenschutz tragen. 

P302+P352 - BEI KONTAKT MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen. 

P305+P351+P338 - BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit 

Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter 

spülen. 

P310 - Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen. 

2.3. Sonstige Gefahren 

Enthält keine PBT und/oder vPvB-Stoffe ≥ 0,1%, bewertet gemäß REACH Anhang XIII 

 

Das Gemisch enthält keine Stoffe mit endokrinschädlichen Eigenschaften (gemäß REACH Artikel 59 Absatz 1 oder Verordnung 2017/2100 oder 

Verordnung 2018/605) in einer Konzentration von ≥ 0,1 % 
 

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen 

3.2. Gemische 

Name Produktidentifikator % Einstufung gemäß Verordnung 

(EG) Nr. 1272/2008 [CLP] 

Dinatriumcarbonat, Verbindung mit 

Hydrogenperoxid(2:3) 

CAS-Nr.: 15630-89-4 

EG-Nr.: 239-707-6 

REACH-Nr.: 01-2119457268-

30 

15 – 30 Ox. Sol. 3, H272 

Acute Tox. 4 (Oral), H302 (ATE=1034 

mg/kg Körpergewicht) 

Eye Dam. 1, H318 

Schwefelsäure, Mono-C12-18-alkylester, 

Natriumsalze 

CAS-Nr.: 68955-19-1 

EG-Nr.: 273-257-1 

REACH-Nr.: 01-2119490225-

39 

10-<20 Skin Irrit. 2, H315 

Eye Dam. 1, H318 

Aquatic Chronic 3, H412 

 Alcohols, C12-14 (even numbered), ethoxylated 

(7EO) 

CAS-Nr.: 68439-50-9 

EG-Nr.: 931-837-8 

1 – 5 Acute Tox. 4 (Oral), H302 (ATE=1700 

mg/kg Körpergewicht) 

Eye Dam. 1, H318 

Alkohol (C12-14) ethoxiliert CAS-Nr.: 68439-50-9 1-<3 Acute Tox. 4 (Oral), H302 (ATE=1700 

mg/kg Körpergewicht) 

Eye Dam. 1, H318 

Aquatic Chronic 3, H412 
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Spezifische Konzentrationsgrenzwerte: 

Name Produktidentifikator Spezifische Konzentrationsgrenzwerte (%) 

Dinatriumcarbonat, Verbindung mit 

Hydrogenperoxid(2:3) 

CAS-Nr.: 15630-89-4 

EG-Nr.: 239-707-6 

REACH-Nr.: 01-2119457268-

30 

(7.5 ≤ C < 25) Eye Irrit. 2; H319 

(25 ≤ C < 100) Eye Dam. 1; H318 

Schwefelsäure, Mono-C12-18-alkylester, 

Natriumsalze 

CAS-Nr.: 68955-19-1 

EG-Nr.: 273-257-1 

REACH-Nr.: 01-2119490225-

39 

(10 ≤ C < 20) Eye Irrit. 2; H319 

(20 ≤ C < 100) Eye Dam. 1; H318 

Alkohol (C12-14) ethoxiliert CAS-Nr.: 68439-50-9 (1 < C < 10) Eye Irrit. 2; H319 

(10 < C < 100) Eye Dam. 1; H318 

Wortlaut der H- und EUH-Sätze: siehe Abschnitt 16 

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen 

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen 

Erste-Hilfe-Maßnahmen allgemein : Bei Unwohlsein ärztlichen Rat einholen. 

Erste-Hilfe-Maßnahmen nach Einatmen : Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen. 

Erste-Hilfe-Maßnahmen nach Hautkontakt : Haut mit viel Wasser abwaschen. Kontaminierte Kleidung ausziehen. Bei Hautreizung: 

Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. 

Erste-Hilfe-Maßnahmen nach Augenkontakt : Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen 

nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. Sofort einen Arzt rufen. 

Erste-Hilfe-Maßnahmen nach Verschlucken : Bei Unwohlsein Giftinformationszentrum oder Arzt anrufen. 

Erste-Hilfe-Maßnahmen für Ersthelfer : Ersthelfer werden mit geeigneter persönlicher Schutzausrüstung ausgestattet. 

4.2. Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen 

Symptome/Wirkungen nach Einatmen : Entstehender Produktstaub kann bei übermäßiger inhalativer Exposition 

Atemwegsreizungen verursachen. Obwohl keine entsprechenden Human- oder 

Tiertoxizitätsdaten bekannt sind, ist bei diesem Produkt eine Gefährdung nach Einatmung 

zu erwarten. 

Symptome/Wirkungen nach Hautkontakt : Reizung. 

Symptome/Wirkungen nach Augenkontakt : Schwere Augenschäden. 

Symptome/Wirkungen nach Verschlucken : Unter normalen Umständen keine. 

4.3. Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung 

Symptomatisch behandeln. 

ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung 

5.1. Löschmittel 

Geeignete Löschmittel : Kohlendioxid. Wassersprühstrahl. Trockenlöschpulver. Schaum. 

Ungeeignete Löschmittel : Keinen Wasservollstrahl verwenden. 

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren 

Brandgefahr : Keine Brandgefahr. 

Explosionsgefahr : Keine direkte Explosionsgefahr. 

Gefährliche Zerfallsprodukte im Brandfall : Keine(s) bekannt. 

5.3. Hinweise für die Brandbekämpfung 

Löschanweisungen : Feuer von einem geschützten Platz in sicherer Entfernung bekämpfen. Brandabschnitt nicht 

ohne ausreichende Schutzausrüstung, einschließlich Atemschutz betreten. 

Schutz bei der Brandbekämpfung : Nicht versuchen ohne geeignete Schutzausrüstung tätig zu werden. Umgebungsluft-

unabhängiges Atemschutzgerät. Vollständige Schutzkleidung. 
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ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung 

6.1. Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren 

Allgemeine Maßnahmen : Falls das Produkt in die Kanalisation oder öffentliche Gewässer gelangt, sind die Behörden 

zu benachrichtigen. Verschüttete Mengen aufnehmen, um Materialschäden zu vermeiden. 

Nicht für Notfälle geschultes Personal 

Schutzausrüstung : Empfohlene Personenschutzausrüstung tragen. 

Notfallmaßnahmen : Verunreinigten Bereich lüften. Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. 

Einsatzkräfte 

Schutzausrüstung : Nicht versuchen ohne geeignete Schutzausrüstung tätig zu werden. Weitere Angaben: 

siehe Abschnitt 8 "Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche 

Schutzausrüstung". 

Notfallmaßnahmen : Unbeteiligte Personen evakuieren. 

6.2. Umweltschutzmaßnahmen 

Freisetzung in die Umwelt vermeiden. 

6.3. Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung 

Zur Rückhaltung : Schaufeln Sie das Material mit einer sauberen Schaufel in einen trockenen Behälter, ohne 

es zu komprimieren. 

Reinigungsverfahren : Das Produkt mechanisch aufnehmen. Verschüttetes/ausgelaufenes Produkt mit Sand oder 

Erde aufsaugen. Verschüttete Mengen aufnehmen. Entsorgen Sie absorbierte Produkte an 

einer zugelassenen Entsorgungsstelle. Bildung von Staub minimieren. Das Produkt 

aufkehren. 

Sonstige Angaben : Stoffe oder Restmengen in fester Form einer zugelassenen Anlage zuführen. 

6.4. Verweis auf andere Abschnitte 

Weitere Angaben siehe Abschnitt 13. 

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung 

7.1. Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung 

Zusätzliche Gefahren beim Verarbeiten : Bei üblichen Gebrauchsbedingungen keine nennenswerte Gefährdung zu erwarten. 

Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung : Für eine gute Belüftung des Arbeitsplatzes sorgen. Wash hands thoroughly after handling. 

Für gute Be- und Entlüftung sorgen. Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. 

Persönliche Schutzausrüstung tragen. 

Hygienemaßnahmen : Kontaminierte Kleidung vor erneutem Tragen waschen. Bei Gebrauch nicht essen, trinken 

oder rauchen. Nach Handhabung des Produkts immer die Hände waschen. 

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten 

Technische Maßnahmen : An einem kühlen, gut belüfteten Ort fern von Wärmequellen aufbewahren. 

Lagerbedingungen : Vor Feuchtigkeit schützen. In der Originalverpackung aufbewahren. An einem trockenen Ort 

aufbewahren. In einem geschlossenen Behälter aufbewahren. 

Verpackungsmaterialien : Produkt immer in Gebinden aus dem selben Material wie das Originalgebinde lagern. 

Schweiz 

Lagerklasse (LK) : LK 11/13 - Feste Stoffe 

7.3. Spezifische Endanwendungen 

Reinigungs-/Waschmittel und Additive. 
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ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen 

8.1. Zu überwachende Parameter 

Nationale Grenzwerte für die berufsbedingte Exposition und biologische Grenzwerte 
 

(R)-p-Mentha-1,8-dien; d-Limonen (5989-27-5) 

Schweiz - Begrenzung der Exposition am Arbeitsplatz 

Lokale Bezeichnung D-Limonen 

MAK (OEL TWA) 40 mg/m³ 

7 ppm 

KZGW (OEL STEL) 80 mg/m³ 

14 ppm 

Notation S, SSC 

Anmerkung S SSC - LeberKT AN 

Rechtlicher Bezug www.suva.ch, 01.01.2024 

8.2. Begrenzung und Überwachung der Exposition 

Geeignete technische Steuerungseinrichtungen 

Geeignete technische Steuerungseinrichtungen: 

Für eine gute Belüftung des Arbeitsplatzes sorgen. 

Persönliche Schutzausrüstung 

Persönliche Schutzausrüstung: 

Unnötige Exposition vermeiden. Jeglichen Kontakt mit Haut, Augen oder Kleidung vermeiden. Berührung mit den Augen vermeiden. Hautkontakt 

vermeiden. 

Persönliche Schutzausrüstung - Symbol(e): 

   

Augen- und Gesichtsschutz 

Augenschutz: 

Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen. Schutzbrille oder Sicherheitsgläser. ISO 16321-1. Schutzbrille oder Gesichtsschutz 

Hautschutz 

Haut- und Körperschutz: 

Unter normalen Verwendungsbedingungen ist eine spezielle Kleidung/ Hautschutzausrüstung nicht erforderlich 

 

Handschutz: 

Schutzhandschuhe 

 

Handschutz 

Typ Material Permeation Dicke (mm) Durchdringung Norm 

 Nitrilkautschuk (NBR), 

Butylkautschuk, 

Naturkautschuk, 

Neoprengummi (HNBR) 

6 (> 480 Minuten) 0.5  EN ISO 374 

Atemschutz 

Atemschutz: 

Vermeiden Sie das Einatmen (von Staub, Dampf, Nebel, Gas) 



Ecover Essential Universal Waschpulver Lavender 
Sicherheitsdatenblatt  
entspricht der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) einschließlich Änderungsverordnung (EU) 2020/878 
 

 

   

24.06.2024 (Überarbeitungsdatum) CH - de 6/13 
 

Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition 

Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition: 

Freisetzung in die Umwelt vermeiden. 

Sonstige Angaben: 

Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen. Nach Handhabung des Produkts immer die Hände waschen. 

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften 

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften 

Aggregatzustand : Fest 

Farbe : Hellgelb. Weiß. 

Aussehen : Pulver. 

Geruch : Lavendel. 

Geruchsschwelle : Nicht verfügbar 

Schmelzpunkt : Diese Eigenschaft ist für die Sicherheit und die Einstufung des Produkts nicht relevant. 

Gefrierpunkt : Diese Eigenschaft ist für die Sicherheit und die Einstufung des Produkts nicht relevant. 

Siedepunkt : Nicht erforderlich, da das Gemisch ein Feststoff ist 

Entzündbarkeit : Nicht erforderlich, da das Gemisch ein Feststoff ist 

Nicht brennbar. 

Explosive Eigenschaften : Nicht explosiv. 

Brandfördernde Eigenschaften : Dieses Produkt enthält oxidierendes Natriumpercarbonat. 

Untere Explosionsgrenze : Nicht anwendbar 

Obere Explosionsgrenze : Nicht anwendbar 

Flammpunkt : Nicht erforderlich, da das Gemisch ein Feststoff ist 

Zündtemperatur : Nicht erforderlich, da das Gemisch ein Feststoff ist 

Zersetzungstemperatur : Nicht gemessen, da das Gemisch nicht selbstreaktiv ist 

pH-Wert : 10.2 

Konzentration der pH-Lösung : 0.5 % 

Viskosität, kinematisch : Nicht erforderlich, da das Gemisch ein Feststoff ist 

Viskosität, dynamisch : Nicht erforderlich, da das Gemisch ein Feststoff ist 

Löslichkeit : Wasserlöslich. 

Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (Log Kow) : Nicht erforderlich, da das Produkt ein Gemisch ist 

Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (Log Pow) : Nicht erforderlich, da das Produkt ein Gemisch ist 

Dampfdruck : nicht bestimmt 

Dampfdruck bei 50°C : Nicht verfügbar 

Dichte : 0.75 g/ml 

Relative Dichte : 0.75 

Relative Dampfdichte bei 20°C : Nicht erforderlich, da das Gemisch ein Feststoff ist 

Partikelgröße : 0.056 — 1.2 mm geschätzt 

9.2. Sonstige Angaben 

Sonstige sicherheitstechnische Kenngrößen 

VOC-Gehalt : 0.21 % 

ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität 

10.1. Reaktivität 

Bei normalen Umgebungstemperaturen und bei bestimmungsgemäßer Verwendung stabil. 

10.2. Chemische Stabilität 

Stabil unter normalen Bedingungen. 

10.3. Möglichkeit gefährlicher Reaktionen 

Keine - bei bestimmungsgemäßer Verwendung. 

10.4. Zu vermeidende Bedingungen 

Staubbildung vermeiden. Nicht einfrieren. Wärme. 
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10.5. Unverträgliche Materialien 

Starke Säuren. Starke Oxydationsmittel. Starke Basen. 

10.6. Gefährliche Zersetzungsprodukte 

Bildung giftiger Gase möglich. 

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben 

11.1. Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 

Akute Toxizität (Oral) : Nicht eingestuft 

Akute Toxizität (Dermal) : Nicht eingestuft 

Akute Toxizität (inhalativ) : Nicht eingestuft 
 

Schwefelsäure, Mono-C12-18-alkylester, Natriumsalze (68955-19-1) 

LD50 oral > 2000 mg/kg Körpergewicht 
 

Alkohol (C12-14) ethoxiliert (68439-50-9) 

LD50 oral Ratte ≤ 1700 (1700 – 5000) mg/kg 

LD50 oral ≤ 2000 mg/kg 
 

Dinatriumcarbonat, Verbindung mit Hydrogenperoxid(2:3) (15630-89-4) 

LD50 oral 1034 mg/kg Körpergewicht 

LD50 dermal > 2000 mg/kg Körpergewicht 
 

 Alcohols, C12-14 (even numbered), ethoxylated (7EO) (68439-50-9) 

LD50 oral Ratte 1700 
 

Ätz-/Reizwirkung auf die Haut : Verursacht Hautreizungen. 

pH-Wert: 10.2 
 

Schwere Augenschädigung/-reizung : Verursacht schwere Augenschäden. 

pH-Wert: 10.2 
 

Sensibilisierung der Atemwege/Haut : Nicht eingestuft 
 

Keimzellmutagenität : Nicht eingestuft 
 

Karzinogenität : Nicht eingestuft 
 

Reproduktionstoxizität : Nicht eingestuft 
 

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger 

Exposition 

: Nicht eingestuft 

 

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter 

Exposition 

: Nicht eingestuft 

 

Aspirationsgefahr : Nicht eingestuft 
 

Ecover Essential Universal Waschpulver Lavender  

Viskosität, kinematisch Nicht erforderlich, da das Gemisch ein Feststoff ist 

11.2. Angaben über sonstige Gefahren 

Keine weiteren Informationen verfügbar 

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben 

12.1. Toxizität 

Ökologie - Allgemein : Das Produkt gilt weder als schädlich für Wasserorganismen noch verursacht es langfristige 

Schäden in der Umwelt. 

Gewässergefährdend, kurzfristige (akut) : Nicht eingestuft 

Gewässergefährdend, langfristige (chronisch) : Nicht eingestuft 
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Schwefelsäure, Mono-C12-18-alkylester, Natriumsalze (68955-19-1) 

LC50 - Fisch [1] > 1 mg/l 
 

Dinatriumcarbonat, Verbindung mit Hydrogenperoxid(2:3) (15630-89-4) 

LC50 - Fisch [1] > 70 mg/l 

EC50 - Andere Wasserorganismen [1] 4.9 mg/l waterflea 

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit 

Ecover Essential Universal Waschpulver Lavender  

Persistenz und Abbaubarkeit Das (die) in dieser Zubereitung enthaltene(n) Tensid(e) erfüllt (erfüllen) die Bedingungen 

der biologischen Abbaubarkeit wie sie in der Verordnung (EG) Nr. 648/2004 über 

Detergenzien festgelegt sind. Unterlagen, die dies bestätigen, werden für die zuständigen 

Behörden der Mitgliedsstaaten bereit gehalten und nur diesen entweder auf ihre direkte 

oder auf Bitte eines Detergentienherstellers hin zur Verfügung gestellt. Die anderen 

Bestandteile dieses Gemisches sind entweder umweltschonend inert oder werden von 

Abwasser und Sediment aufgenommen oder werden biologisch zu Stoffen abgebaut, die 

bei bestimmungsgemäßer Verwendung des Gemisches wahrscheinlich nur geringe 

Umweltauswirkungen haben. 
 

Schwefelsäure, Mono-C12-18-alkylester, Natriumsalze (68955-19-1) 

Persistenz und Abbaubarkeit Schnell abbaubar 
 

Alkohol (C12-14) ethoxiliert (68439-50-9) 

Persistenz und Abbaubarkeit Schnell abbaubar 
 

Dinatriumcarbonat, Verbindung mit Hydrogenperoxid(2:3) (15630-89-4) 

Persistenz und Abbaubarkeit Schnell abbaubar 
 

 Alcohols, C12-14 (even numbered), ethoxylated (7EO) (68439-50-9) 

Persistenz und Abbaubarkeit Schnell abbaubar 

12.3. Bioakkumulationspotenzial 

Ecover Essential Universal Waschpulver Lavender  

Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (Log Pow) Nicht erforderlich, da das Produkt ein Gemisch ist 

Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (Log Kow) Nicht erforderlich, da das Produkt ein Gemisch ist 
 

Schwefelsäure, Mono-C12-18-alkylester, Natriumsalze (68955-19-1) 

Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (Log Pow) -2.1 

12.4. Mobilität im Boden 

Keine weiteren Informationen verfügbar 

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung 

Keine weiteren Informationen verfügbar 

12.6. Endokrinschädliche Eigenschaften 

Keine weiteren Informationen verfügbar 

12.7. Andere schädliche Wirkungen 

Keine weiteren Informationen verfügbar 
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ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung 

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung 

Regionale Abfallverordnung : Entsorgung muss gemäß den behördlichen Vorschriften erfolgen. 

Verfahren der Abfallbehandlung : Inhalt/Behälter gemäß den Sortieranweisungen des zugelassenen Einsammlers entsorgen. 

Empfehlungen für Entsorgung ins Abwasser : Entsorgung muss gemäß den behördlichen Vorschriften erfolgen. 

Empfehlungen für die Produkt-/Verpackung-

Abfallentsorgung 

: Geltende Vorschriften über die Entsorgung von Feststoffen beachten. Entsorgung muss 

gemäß den behördlichen Vorschriften erfolgen. 

Zusätzliche Hinweise : Leere Behälter nicht wiederverwenden. 

Schweiz 

Empfehlungen für die Abfallentsorgung : Entsorgung gemäß der „Verordnung über die Vermeidung und Entsorgung von Abfällen“ 

(VVEA, Abfallverordnung SR 814.600), der „Verordnung über die Beförderung von Abfällen“ 

(VeVA, SR 814.610) und der „UVEK-Verordnung über Listen für die Beförderung von 

Abfällen“ (LVA, SR 814.610.1). 

Abfallcode (VeVA) : 20 01 29 - [S] Reinigungsmittel, die gefährliche Stoffe enthalten 

15 01 10 - [S] Verpackungen, die Rückstände von Stoffen oder von Sonderabfällen mit 

besonders gefährlichen Eigenschaften enthalten oder durch Stoffe oder Sonderabfälle mit 

besonders gefährlichen Eigenschaften verunreinigt sind 

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport 

Gemäß ADR / IMDG / IATA / ADN / RID 

14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer 

UN-Nr. (ADR) : Nicht anwendbar 

UN-Nr. (IMDG) : Nicht anwendbar 

UN-Nr. (IATA) : Nicht anwendbar 

UN-Nr. (ADN) : Nicht anwendbar 

UN-Nr. (RID) : Nicht anwendbar 

14.2. Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung 

Offizielle Benennung für die Beförderung (ADR) : Nicht anwendbar 

Offizielle Benennung für die Beförderung (IMDG) : Nicht anwendbar 

Offizielle Benennung für die Beförderung (IATA) : Nicht anwendbar 

Offizielle Benennung für die Beförderung (ADN) : Nicht anwendbar 

Offizielle Benennung für die Beförderung (RID) : Nicht anwendbar 

14.3. Transportgefahrenklassen 

ADR 

Transportgefahrenklassen (ADR) : Nicht anwendbar 

 

IMDG 

Transportgefahrenklassen (IMDG) : Nicht anwendbar 

 

IATA 

Transportgefahrenklassen (IATA) : Nicht anwendbar 

 

ADN 

Transportgefahrenklassen (ADN) : Nicht anwendbar 

 

RID 

Transportgefahrenklassen (RID) : Nicht anwendbar 

14.4. Verpackungsgruppe 

Verpackungsgruppe (ADR) : Nicht anwendbar 

Verpackungsgruppe (IMDG) : Nicht anwendbar 

Verpackungsgruppe (IATA) : Nicht anwendbar 

Verpackungsgruppe (ADN) : Nicht anwendbar 



Ecover Essential Universal Waschpulver Lavender 
Sicherheitsdatenblatt  
entspricht der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) einschließlich Änderungsverordnung (EU) 2020/878 
 

 

   

24.06.2024 (Überarbeitungsdatum) CH - de 10/13 
 

Verpackungsgruppe (RID) : Nicht anwendbar 

14.5. Umweltgefahren 

Sonstige Angaben : Keine zusätzlichen Informationen verfügbar 

14.6. Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender 

Landtransport 

Nicht anwendbar 

 

Seeschiffstransport 

Nicht anwendbar 

 

Lufttransport 

Nicht anwendbar 

 

Binnenschiffstransport 

Nicht anwendbar 

 

Bahntransport 

Nicht anwendbar 

14.7. Massengutbeförderung auf dem Seeweg gemäß IMO-Instrumenten 

Nicht anwendbar 

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften 

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das 
Gemisch 

EU-Verordnungen 

REACH Anhang XVII (Beschränkungsliste) 

Enthält keine Stoffe, die im REACH-Anhang XVII (Beschränkungsbedingungen) gelistet sind 

REACH Anhang XIV (Zulassungsliste) 

Enthält keine Stoffe, die im REACH-Anhang XIV (Zulassungsliste) gelistet sind 

REACH Kandidatenliste (SVHC) 

Enthält keine Stoffe, die auf der REACH-Kandidatenliste gelistet sind 

PIC-Verordnung (Vorherige Zustimmung nach Inkenntnissetzung) 

Enthält keine Stoffe, die auf der PIC-Liste (Verordnung EU 649/2012 über die Aus- und Einfuhr gefährlicher Chemikalien) gelistet sind 

POP-Verordnung (Persistente Organische Schadstoffe) 

Enthält keine Stoffe, die auf der POP-Liste (Verordnung EU 2019/1021 über persistente organische Schadstoffe) gelistet sind 

Ozon-Verordnung (1005/2009) 

Enthält keine Stoffe, die auf der Ozon-Abbau-Liste (Verordnung EU 1005/2009 über Stoffe, die zum Abbau der Ozonschicht führen) gelistet sind 

Dual-Use-Verordnung (428/2009) 

Enthält keine Stoffe, die der VERORDNUNG DES RATES (EG) Nr. 428/2009 vom 5. Mai 2009 über eine Gemeinschaftsregelung für die Kontrolle 

von Ausfuhr, Verbringung, Vermittlung und Durchfuhr von Dual-Use-Artikeln unterliegen. 

VOC-Richtlinie (2004/42) 

VOC-Gehalt : 0.21 % 

Detergenzien-Verordnung (EC 648/2004) 

Kennzeichnung der Inhaltsstoffe 

Komponente % 

Zeolithe, Bleichmittel auf Sauerstoffbasis 15-30% 
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Kennzeichnung der Inhaltsstoffe 

Komponente % 

anionische Tenside, nichtionische Tenside 5-15% 

Seife <5% 

Duftstoffe  

EUCALYPTUS GLOBULUS LEAF/TWIG OIL  

LAVANDULA HYBRIDA OIL; LAVANDULA HYBRIDA EXTRACT; LAVANDULA HYBRIDA FLOWER EXTRACT  

LIMONENE  

Linalool  

Verordnung zu Ausgangsstoffen für Explosivstoffe (EU 2019/1148) 

Enthält keine Stoffe, die auf der Liste zu Ausgangsstoffen für Explosivstoffe (Verordnung EU 2019/1148 über die Vermarktung und Verwendung 

von Ausgangsstoffen für Explosivstoffe) gelistet sind 

Drogenausgangsstoff-Verordnung (EC 273/2004) 

Enthält keine Stoffe, die auf der Drogenausgangsstoff-Liste (Verordnung EG 273/2004 über die Herstellung und das Inverkehrbringen bestimmter 

Substanzen, die bei der unerlaubten Herstellung von Suchtstoffen und psychotropen Substanzen verwendet werden) gelistet sind 

Nationale Vorschriften 

Schweiz 

Schweizerische nationale Vorschriften : Chemikalienverordnung (ChemV, SR 813.11). 

Chemikalien-Risikoreduktions-Verordnung beachten (SR 814.81). 

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung 

Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht durchgeführt 

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben 

Abkürzungen und Akronyme: 

ADN Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf Binnenwasserstraßen 

ADR Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße 

ATE Schätzwert der akuten Toxizität 

BKF Biokonzentrationsfaktor 

BLV Biologischer Grenzwert 

BOD Biochemischer Sauerstoffbedarf (BSB) 

COD Chemischer Sauerstoffbedarf (CSB) 

DMEL Abgeleitete Expositionshöhe mit minimaler Beeinträchtigung 

DNEL Abgeleitete Expositionshöhe ohne Beeinträchtigung 

EG-Nr. Europäische Gemeinschaft Nummer 

EC50 Mittlere effektive Konzentration 

EN Europäische Norm 

IARC Internationale Agentur für Krebsforschung 

IATA Verband für den internationalen Lufttransport 

IMDG Gefahrgutvorschriften für den internationalen Seetransport 

LC50 Für 50 % einer Prüfpopulation tödliche Konzentration 

LD50 Für 50 % einer Prüfpopulation tödliche Dosis (mediane letale Dosis) 
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Abkürzungen und Akronyme: 

LOAEL Niedrigste Dosis mit beobachtbarer schädlicher Wirkung 

NOAEC Konzentration ohne beobachtbare schädliche Wirkung 

NOAEL Dosis ohne beobachtbare schädliche Wirkung 

NOEC Höchste geprüfte Konzentration ohne beobachtete schädliche Wirkung 

OECD Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung 

AGW Arbeitsplatzgrenzwert 

PBT Persistenter, bioakkumulierbarer und toxischer Stoff 

PNEC Abgeschätzte Nicht-Effekt-Konzentration 

RID Ordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter 

SDB Sicherheitsdatenblatt 

STP Kläranlage 

ThSB Theoretischer Sauerstoffbedarf (ThSB) 

TLM Median Toleranzgrenze 

VOC Flüchtige organische Verbindungen 

CAS-Nr. Chemical Abstract Service - Nummer 

N.A.G. Nicht Anderweitig Genannt 

vPvB Sehr persistent und sehr bioakkumulierbar 

ED Endokriner Disruptor 

 

Datenquellen : VERORDNUNG (EG) Nr. 1272/2008 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES 

RATES vom 16. Dezember 2008 über die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von 

Stoffen und Gemischen, zur Änderung und Aufhebung der Richtlinien 67/548/EWG und 

1999/45/EG und zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006. 

 

Vollständiger Wortlaut der H- und EUH-Sätze: 

Acute Tox. 4 (Oral) Akute Toxizität (oral), Kategorie 4 

Aquatic Chronic 3 Chronisch gewässergefährdend, Kategorie 3 

Eye Dam. 1 Schwere Augenschädigung/Augenreizung, Kategorie 1 

Eye Irrit. 2 Schwere Augenschädigung/Augenreizung, Kategorie 2 

H272 Kann Brand verstärken; Oxidationsmittel. 

H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. 

H315 Verursacht Hautreizungen. 

H318 Verursacht schwere Augenschäden. 

H319 Verursacht schwere Augenreizung. 

H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. 

Ox. Sol. 3 Oxidierende Feststoffe, Kategorie 3 

Skin Irrit. 2 Verätzung/Reizung der Haut, Kategorie 2 

 

Verwendete Einstufung und Verfahren für die Erstellung der Einstufung von Gemischen gemäß Verordnung (EG) 

1272/2008 [CLP]: 

Ox. Sol. nicht klassifiziert  Auf der Basis von Prüfdaten 
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Verwendete Einstufung und Verfahren für die Erstellung der Einstufung von Gemischen gemäß Verordnung (EG) 

1272/2008 [CLP]: 

Skin Irrit. 2 H315 Berechnungsmethoden 

Eye Dam. 1 H318 Berechnungsmethoden 

Sicherheitsdatenblatt (SDB), EU 

Diese Informationen basieren auf unserem aktuellen Wissen und sollen das Produkt nur im Hinblick auf Gesundheit, Sicherheit und 

Umweltbedingungen beschreiben. Sie dürfen also nicht als Garantie für spezifische Eigenschaften des Produktes ausgelegt werden. 


